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Das Buch behandelt in alphabetischer Reihenfolge 22
zentrale Begriffe des Wehrrechts wie Amtshaftung,
Bundeswehrverwaltung, Einsatz im Ausland und im Innern,
Militärischer Abschirmdienst, parlamentarische Kontrolle,
Soldatenrecht, Truppenstationierungsrecht,
Wehrbeschwerderecht, Wehrdisziplinarrecht,
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Nachschlagewerk für alle mit dem Wehrrecht Befassten.
 
Der Herausgeber, Dr. Christian Raap, ist Ministerialrat und
Referatsleiter in der Rechtsabteilung des
Bundesministeriums der Verteidigung. Er ist Autor
zahlreicher Publikationen zu den Rechtsthemen dieses
Buches.



Geleitwort

Dieses Buch handelt vom Wehrrecht. 18 Autorinnen und
Autoren haben sich mit 22 Beiträgen einem Thema
zugewandt, das zunächst verständlich erscheinen mag,
doch auf den zweiten Blick offenbaren muss, dass ihm eine
verbindliche Legaldefinition fehlt. Versuche des
Schrifttums, in unterschiedlichen Ansätzen das Wehrrecht
begrifflich, systematisch oder in einem weiteren oder
engeren Sinne zu erklären, sind zahlreich, jedoch keiner
mit bleibender Dominanz. Einigkeit besteht darin, dass das
Wehrrecht eine Teilmaterie des öffentlichen Rechts ist.
Das Wehrrecht der Bundesrepublik Deutschland, wie es in
den Themen dieses Buches vorgestellt wird, ist eine Folge
der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung für die
militärische Verteidigung als verpflichtende Aufgabe des
Staates, die in Art.  87a Abs.  1 Satz  1 GG ihren normativen
Niederschlag gefunden hat. Wehrverfassung ist ein
Bestandteil der Staatsverfassung. Die Entscheidung der
Bundesrepublik Deutschland zu Auftrag, Stellung, Führung
und Organisation der Bundeswehr hat daher
verfassungsrechtliche Qualität. Ihre Wehrverfassung ist
Grundlage des verfassungsrechtlich-nachrangigen
Wehrrechts, das alle einfachgesetzlichen Bestimmungen
erfasst, die den politischen Auftrag und die innere Ordnung
der Streitkräfte festlegen. Dieser in Abgrenzung zum
Wehrverfassungsrecht gewonnene Begriff des Wehrrechts
ist nach verschiedenen Kriterien eingrenzbar. Das einfache
Gesetzesrecht wehrrechtlichen Inhalts ist vom Wehrrecht
in Rechtsverordnungen, Erlassen und Dienstvorschriften zu
unterscheiden. Neben diesen formalen
Eingrenzungsmaterien der Rechtsqualität einer
wehrrechtlichen Norm gibt es auch im Wehrrecht inhaltlich
bestimmte Abgrenzungskriterien, die durch die geregelte



Materie bestimmt werden: militärische Verteidigung,
humanitäres Völkerrecht, Soldaten,
Bundeswehrverwaltung. Darunter gibt es Normen, die
notwendige Rechtsgrundlage für die Streitkräfte sind, weil
sie ihre Einrichtung und ihren Auftrag sowie die Stellung
des Soldaten rechtlich konstituieren, und Normen, die
stärker die administrative und soziale Einbindung der
Bundeswehr in das Umfeld der öffentlichen Verwaltung
regeln.
Wehrverfassungs- und das ihm nachrangige Wehrrecht sind
die rechtliche Grundlage der militärischen Verteidigung
und ihrer institutionellen und personellen Träger: der
Streitkräfte und der Soldaten. Damit stehen institutionell
angelegten Materien des Wehrrechts individuell orientierte
gegenüber. Die ersten betreffen die Stellung der
Streitkräfte in Staat und Verfassung, hier liegt der
Schwerpunkt des Wehrverfassungsrechts. Hierzu gehören
auch die Rechtsfragen ihres Einsatzes. Die individuell
angelegte Materie konkretisiert das Dienstverhältnis des
Soldaten wie das Soldatengesetz, die
Wehrdisziplinarordnung, die Wehrbeschwerdeordnung und
das Wehrstrafgesetz, soweit es grundsätzlich die
Soldateneigenschaft des Täters voraussetzt. Diese
Rechtsmaterien und ihre Kodifizierungen gehören nach
Inhalt und Überlieferung zum „klassischen Kern“ des
deutschen Wehrrechts. Sie bilden das Fundament für die
Stellung des Soldaten in den Streitkräften, im Staat und
auch in der Gesellschaft. Sie zeichnen rechtlich das Bild
des Soldaten.
Das heutige System des Wehrrechts ist nicht
voraussetzungslos quasi in einer „Stunde Null“ zu Beginn
der Bundeswehr entstanden. Es ist kein unhistorisches
Recht, das beziehungslos zu seinen Rechtsvorgängern
steht. Dem Konzept des Wehrrechts ging die Prüfung vor
der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes unter
den Aspekten von Akzeptanz oder Ablehnung voraus.



Politische Vorgaben waren dabei ebenso bestimmende
Einflussgrößen für Entscheidungen und Weichenstellungen
im Wehrrecht wie sicherheitspolitische Vorgaben und
gesellschaftspolitische Bedingungen.
Ich freue mich, dass die Autorinnen und Autoren dieses
Buches mit ihren Beiträgen das Bewusstsein für die
organische Einbindung der Bundeswehr in das
rechtsstaatliche und gewaltenteilende System des
Grundgesetzes wachhalten.
 
Bonn, im Dezember 2020
Dr. Klaus Dau

Ministerialdirektor a.  D.

vormals Abteilungsleiter Recht

im Bundesministerium der Verteidigung



Vorwort des Herausgebers

Ich freue mich sehr, auch im Namen der Autorinnen und
Autoren, die mit ihren fachkundigen Beiträgen
wesentlichen Anteil daran hatten, dieses kleine Handbuch
vorlegen zu können. Es beschreibt in thematisch in sich
abgeschlossenen Kapiteln die Grundlagen des Wehrrechts.
Das Werk richtet sich an alle die, die sich für die
grundsätzlichen Themen des Wehrrechts interessieren
müssen oder es möchten. So sollen sich insbesondere
Soldatinnen und Soldaten, Lehrgangsteilnehmende und
Lehrende an Ausbildungseinrichtungen in der Bundeswehr,
Angehörige der Rechtspflege der Bundeswehr, der
Strafjustiz und der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der
Innenministerien des Bundes und der Länder sowie der
Polizeien, Studierende an den Universitäten der
Bundeswehr sowie an der Hochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung, Funktionsträgerinnen und
Funktionsträger im politisch-parlamentarischen Raum
angesprochen fühlen. Schließlich richtet sich das Buch
auch an an der Bundeswehr interessierte Bürgerinnen und
Bürger.
Es erscheint angesichts aktueller Diskussionen über den
inneren Zustand der Bundeswehr mehr denn je sinnvoll,
sich über das rechtliche Fundament der bewaffneten Macht
im Staate in prägnanter Kürze, aber auch der nötigen Tiefe
zu orientieren, um mehr Einblick in deren rechtlichen
Rahmen zu erhalten und so im alltäglichen Gespräch die
eigene Meinung fundiert zu vertreten, aber auch unter dem
Eindruck des medialen und politischen Diskurses die
eigene Position zu schärfen.
Die Autorinnen und Autoren dieses Buches haben die
fachlichen Beiträge nicht in ihrer dienstlichen Funktion



verfasst, sondern geben ausschließlich ihre persönliche
(Rechts-) Auffassung wieder.
Im Interesse der besseren Lesbarkeit verzichtet das Buch
in den einzelnen Kapiteln bewusst auf die Verwendung
weiblicher und männlicher Paarformen. Stattdessen wird
die grammatisch maskuline Form verallgemeinernd
verwendet (sog. generisches Maskulinum). Diese
Bezeichnungsform umfasst selbstverständlich Personen
aller Geschlechter.
Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand
vom 1.  Oktober 2020.
 
Bonn, im Dezember 2020
Dr. Christian Raap
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Kapitel 1 Amtshaftung

Christian Raap
Sowohl im sog. Grundbetrieb als auch im Auslandseinsatz
kommt es immer wieder zu Schäden. Sie sind zum Teil
unvermeidbar, zum Teil werden sie aber auch durch
Soldaten schuldhaft verursacht. Aus der Rechtsbindung
allen staatlichen Handelns folgt eine objektiv-rechtliche
Pflicht zur Beseitigung von Rechtsverstößen des Staates.1
Die wichtigste Anspruchsgrundlage für den Ausgleich von
dem Staat zuzurechnenden Schäden ist der
Amtshaftungsanspruch gem. §  839 Abs.  1 Satz  1 BGB i.  V.  m.
Art.  34 Satz  1 GG.2 Verfassungsrechtlich ist gewährleistet,
dass der Staat für Pflichtverletzungen seiner Amtsträger
haftet.3 §  839 Abs.  1 Satz  1 BGB ist bei diesem Anspruch
die haftungsbegründende, Art.  34 Satz  1 GG die
haftungsüberleitende Norm.4 Verfassungsrecht und
zivilrechtliches Deliktsrecht gehen hier gewissermaßen
eine rechtliche Symbiose ein.5 Sind die Voraussetzungen
eines Amtshaftungsanspruchs gegeben, tritt an die Stelle
der persönlichen Haftung des Amtsträgers die Haftung des
Staates. Durch diese befreiende Schuldübernahme6 wird
der Amtsträger von der unmittelbaren Verantwortlichkeit
gegenüber dem Geschädigten befreit. Die
Schuldübernahme bezweckt in erster Linie den Schutz des
Geschädigten; ihm soll in jedem Falle ein leistungsfähiger
Schuldner zur Verfügung stehen.7 Auf der
Rechtsfolgenseite führt die Amtshaftung zu Geldersatz,8
also nicht etwa zu einem Anspruch auf eine rechtmäßige
Amtshandlung. Denn der Staat haftet lediglich in dem
Maße, in dem der Amtsträger auch persönlich haften
würde, und ist auch nur zu Leistungen verpflichtet, die der



Amtsträger als Privatperson erbringen könnte.9 Als
Privatperson wäre der Amtsträger zu hoheitlichen
Handlungen nicht imstande.10

I. Anwendbarkeit des Amtshaftungsanspruchs

1. Grundsätzliche Anwendbarkeit

Grundsätzlich ist der Amtshaftungsanspruch anwendbar,
wenn Soldaten Schäden zum Nachteil Dritter verursachen.
Die meisten Schäden entfallen auf den sog. Grundbetrieb
(Ausbildungs-, Übungs- und sonstiger Betrieb der
Streitkräfte im In- und Ausland einschließlich vor- und
nachbereitender Maßnahmen für Einsätze).

2. Auslandsschadensfälle

Bei hoheitlichem Handeln im Ausland gilt nach
Internationalem Privatrecht das Recht des Amtsstaates,11

somit deutsches Amtshaftungsrecht. Beispiel:
Verkehrsunfall mit einem Dienstfahrzeug der Bundeswehr
auf einer Versorgungsfahrt.12

3. Kampfhandlungen in bewaffneten Konflikten

Die lange umstrittene Frage, ob der Amtshaftungsanspruch
auch auf von deutschen Soldaten durch Kampfhandlungen
in bewaffneten Konflikten verursachte Schäden anwendbar
ist,13 hat der BGH in einer vielbeachteten
Grundsatzentscheidung 2016 ausdrücklich verneint:14 Der
nie geänderte Wortlaut von §  839 BGB (seit 1896) und Art. 
34 GG (seit 1949), die Normgeschichte, der daraus
ableitbare Gesetzeszweck und systematische Erwägungen



sprechen gegen eine Erstreckung des Anwendungsbereichs
der Amtshaftungsnormen auf Kampfhandlungen deutscher
Streitkräfte im Ausland. Einer darüberhinausgehenden
richterlichen Rechtsfortbildung würde entgegenstehen,
dass derart grundlegende Entscheidungen allein vom
Gesetzgeber zu treffen sind. §  839 BGB ist auf den
„normalen Amtsbetrieb“ zugeschnitten, das heißt auf den
Ausgleich von Schäden, die auf Grund von
Amtspflichtverletzungen im Rahmen des allgemeinen und
alltäglichen Verwaltungshandelns entstehen. Die
Entscheidungssituation eines verwaltungsmäßig
handelnden Beamten kann nicht mit der Gefechtssituation
eines im Kampfeinsatz befindlichen Soldaten gleichgesetzt
werden. Wenn sich aus dem Völkerrecht keine individuellen
Schadens ersatzansprüche ableiten lassen, besteht auch
keine Verpflichtung, einzelnen Personen durch Auslegung
des innerstaatlichen Rechts im Lichte der
Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes (vgl. Art.  25
Satz  1 GG) einen Schadensersatzanspruch nach nationalem
Recht einzuräumen. Da bei re alitätsnaher Betrachtung für
die Bundesrepublik Deutschland nur Auslandseinsätze
gemeinsam mit Partnerstaaten, insbesondere im Rahmen
der NATO, in Betracht kommen, bestünde im Rahmen der
Amtshaftung ansonsten die Möglichkeit der Zurechnung
völkerrechtswidriger unerlaubter Handlungen eines
anderen Bündnispartners nach Maßgabe des §  830 BGB.
Das würde nicht nur die Gefahr einer kaum eingrenzbaren
(gesamtschuldnerischen) Haftung heraufbeschwören,
sondern hätte auch zur Folge, dass vor den deutschen
Zivilgerichten das hoheitliche Handeln eines anderen
Bündnispartners inzident zu überprüfen wäre. Gerade
Letzteres könnte das außenpolitische Verhältnis
Deutschlands zu seinen Bündnispartnern nachhaltig
belasten, zumal sich im Amtshaftungsprozess die
prozessuale Notwendigkeit ergeben könnte, taktische oder
strategische Überlegungen offenzulegen und Sachverhalte



vorzutragen, welche jedenfalls andere Bündnispartner als
geheimhaltungsbedürftig ansehen. Einer richterlichen
Rechtsfortbildung, das Amtshaftungsrecht unter Aufgabe
seines traditionellen Verständnisses nunmehr auch auf
bewaffnete Auslandseinsätze der Streitkräfte zu
erstrecken, stünden durchgreifende verfassungsrechtliche
Bedenken entgegen. Denn der Gesetzgeber hat in
grundlegenden normativen Bereichen die wesentlichen
Entscheidungen selbst zu treffen. Das Grundsatzurteil des
BGH leistet insgesamt einen wesentlichen Beitrag zur
Rechtssicherheit für das Handeln deutscher Streitkräfte in
bewaffneten Konflikten.15

4. Ex-gratia-Leistungen

Auch wenn für im bewaffneten Konflikt verursachte
Kampfhandlungsschäden keine Schadensersatzpflicht
besteht, ist die Bundeswehr nicht gehindert, ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht geschädigte Personen aus
humanitären Gründen zu unterstützen (sog. Ex-gratia-
Leistung).16

II. Anspruchsvoraussetzungen

Ein Amtshaftungsanspruch besteht, wenn (1.) jemand in
Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes (2.)
die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht
(3.) schuldhaft verletzt und (4.) dadurch einen Schaden
verursacht (Kausalität), (5.) ohne dass ein
Haftungsausschluss vorliegt.17

1. Ausübung eines öffentlichen Amtes


